
1669 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des N atio'nalratesXIII. GP 

Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (1584 der Bei':' 
lagen): Bundesgesetz über die Gewährung 
von Entschädigungen auf Grund des Ver
trages zwischen der Republik österreich und 
der Tschechoslowakischen Sozialistischen Re
publik zur Regelung bestimmter finanzieller 
und vermögensrechtlicher Fragen (Entschä-

digungsgesetz CSSR) 

und P f e i f e r mit Mehrheit beschlossen, dem 
Hohen Hause die Annahme des Gesetzentwurfes 
in der von den Abgeo~dnetenP f e i f e rund 
DDr. Neu n e r vorgeschlagenen Fassung zu 
empfehlen. ' , 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Gesetzeht
wurfes ist zu bemerken:" 

Durch den dem Ausschuß zur Vorberatung Zu § 5: 
vorgelegenen Gesetzentwurf soll die Weitergabe Eine physische Person im SInne de~'Abs: 1 Z. 1, 
der von der Tschechoslowakei auf Grund des mit die an einer Personengesellschaft des Handels
österreich abgeschlossenen Vermögensvertrages zu rechts beteiligt ist, gilt ohne Rücksicht auf den 
erbringenden L~istungen an die unter die Be': Sitz des Unternehmens als Geschädigter. 
stimmungen des Vertrages fallenden Personen 
geregelt werden. Diesen Personen soll durch den Zu § 15: ' 
gegenständlichen Gesetzentwurf ein individueller In Fällen, in denen der' Woh~ungswert 2oo1ri 
Anspruch auf Entschädigung ihrer Vermögens- des Flächenwertes(Vergleichsweh) übersteigt;)st 
werte eingeräumt werden, die nach Beendigung der übersteigende Teil als sonstiges bebautes 
des zweiten Weltkrieges in der Tschechoslowakei Grundstück dem Grundverm~gen zuziirechnet}~" 
Konfiskations-, Nationalisierungs- oder ähnlichen 
gesetzlichen Maßnahmen unterzogen worden sind. Zu § 24 Abs. 1: 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat die, Die Summe der Buchwerte des Anlagever':: 
Regierungsvorlage am 21. Mai 1.975 erstmalig in ,mögens und des Material- und' Warenlagers ab
Verhandlung gezogen .und einen Unterausschuß züglich von Wertberichtigungen entspricht nach 
gewählt, dem von der SPö die Abgeordneten kaufmännischen Gepflogenheiten '"im Regelfall 
B r e gar t n e r, Mon d 1, N i t tel, P f e i f e r dem Eigenkapital undwtii"de deshalb als Be
und Dro' Tu 11, von der öVP die Abgeordneten messungsgrundlage herangezogen. 

'Dr. Gruber, Hietl, Dr. Karasek und '." 
DDr. Neu n e r und von der FPö der Abge- Zu § 29 Abs; 2: 
ordnete Dr. B ro e s i g k e angehörten. 

Der Unterausschuß hai: die Vorlage in einer 
Sitzung verhandelt und hierüber kein Einver
nehmen erzielt. 

Am 24; Juni 1975 hat der Finanz- und Budget
aussChuß den Gesetzentwurf neuerlich in Ver
handlung gezogen und nach einem Bericht des 

, Vorsitzenden desUnterausschusses Abgeordneten 
Dr. Tu 11 und Wortmeldtingen der Abgeordneten 
Nittel, DDr: Neuner, Dr. Bro,esigke 

Nittei 
Berichterstatter 

Unter Forderungen aller Ärt'fallen auch vor 
dem 8. Mai 1945 entsqndene tnd fällige An
sprüche auf Zusatz- oder Firriienpenslonen; 

""""',,",',':::. 

Als Ergebnis seiner VerhandJungen stellt der 
Finanz- und Budgetausschuß somit den A n t rag, 
der Nationalrat wolle dema ng es chI oss e
u enG es e t zen t w u r f die v~rfa,ssungs
mäß!ge Zustimmung erteilen. 

Wien, am 24. Juni 1975 

Dr. Tull 
Obmann 

). 
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2 1669 der Beilagen 

BUndesgesetz vom' XXXXXXXXXX: 5. ~nsprüche aus dem Bereich ,der SoziaJver-
über die Gewähr\JJ?g von Entschädigungen! Slchter.ung. 
auf Grund des Vertrages zwischen oer Repu-' §3, (1) V'el'mögensy;erJuste~W'alche rd'Urch die im 
blik Österreich und der Tschechoslowakischen § 1 ,gena.n.ntlen Maßmhll11en beWÜlrkt Wlul'den, gel
Sozialistischen Rep~blik zur Re~lung be- tenaJlS ~m 8. MI3ri.· 1'945eingetl'etlen. 
stimmter finanz, ieHer und:, vermägensrecht- 2 'VT.1, V'" . t ach de,m 
l'ch F (1.0' , ch"d' r.SSR) () w1\llI1U1M ,ermOlglen'SWIerte ,ers n , ' 
I er ragen .... P~s a Igungsgesetz \..0 , 18. Mai 1945 erworben" so gilt lihr Verlust lalS an 

Der. N a.ciiona~l'!a,It hat beschlossen: : jenem 1iag eing1etre<tlen, an dem ,c1er Erwerb er-, '". ". .~.' : fQll;gt äst. 

ABSCHNITT I 
T: 

~Anspruch 

"§ 1. E~tschiijl~'f~g ist für Vermög1l'Inschaften, 
R,echte lund Inter~n (Vel'mögen'sw.erte) Öster
iei~ische.r Pe~'~w.~~ Zu, leisten, wenn direse Ver
~&gim,~w,erte ',' '&is, '~um 19-. Dezember 197 4 
fsdi!l~d1osJOWT:j,ki>S~:«;l KonfiskJalcions,., Nationalis,ie,. 
~l,fti~- oder ähnliic:Hftn ,gesletzlichen Maßnahmen. 
unterZOglßll wOl1dep. ~nd. . .... . " " 

,""§ 2, Dieses ßund~glesetz list nicht '3JnZ'Uwtenden ! 
a,uf' ' ',' 

'J. V,etlmöge~sWle'~ dlie,a.uf eitne, W<eise erwQr- : 
, ' ben: wo11dten, \Si~, wcldl~, nach der ÖStJe1:-. 

, ~i~iJs;h~ ~~t1dnung lei.llJe: nichtigre' Ver- ; 
.mö~ni~tt~~~~ ld:alrges~e1l1thä-nte; 

2. AhStptüch~ l3f~~' ~ef:eruflig~, Leismmgen und 
Forldexi'UIl}eQ ~Llc<r Art, :die fü,r oder im Auf
:tlra,ge Id~,' ,,~atLigren DetUtlSmerr R!eiches, 
seiner ~ri~ng~n oder ,deu:tscher Per
'so~n ,in~~ ~~ech.o&ow<l'keihi,s zum Ende 
,des ZW'f!i.~.e~'Wclrtkrriegres erbr!acht worden 
~er >en~ai\.qen'sind; 

3. Ansprü4i~",us SChuddven~chreihungen jeg:, 
i~idlerA:.rt" die in der TschechosJo.w,akeI 
:emitlliren 'Wol'lden slind' und auf R1eichsmark 
l;t~;ll; 

4. AmprüchJe, ldie aus der noch ofFengebliebenen 
Einlösung Ider vom tsch,echosüoWlakischen 
Staat, von Gebietskörpen;chaften und von ' 
Unternehmungren :im Gebiet der T~checho
slowakiischen Sollialii.stischen Republik aus
'gegebenen Fremdwährongs'anleihen herrüh
ren; 

§, 4, Entschäidiß\ung ist nicht ZlU ~eistM fü,I" 
1. V el'lmögenswertle, die .einer Maß'nahme (§ 1) 

unt,erzOigen W'ol'lden ~indund ~n Durchfüh
l'Iung ,dieJs' !Briefwechsels '1 untd 2' zmm V~r
mögensvertrag' österreiChischen Personen ms 
Ei'gentum üb~tragen ooer iiber:geben W'l1ir-
,den; . 

2: Venmög,enswter>tle, die ,dIurch ,,da'S -tsch'emooo
wtakirsme GOOatIZ vom 30: Ma:i 1953 über 
die Getdref0rm; N r. 4'1 Slg., betroffen wur
den. DieB' ,gilt jedoch nicht für Ak1)ien' und 
K,ux:e, wenn, .diese g~äß ,demtschechoslo
wa.k!isehtm Dekl'let des Präs:ic1entender. Re
publik vorn, 20. OkJtober 1945, N.r. 95 SJg., 
're.gj'str:ier,t und hintenleg,t wOI1d1en Ismd; 

3. Anspriirue: raus' Li~erungen,. ['eistungen u~ , 
FOl1tre1"ungen a,Her Am" d1re- vOJr :K!redi.t
untemehm'U'Illgen ~m Sinne des R,ekonostrok
tionsgesatzes, BGBrI. Nr. 183/1955,. und von 
Unternehmen im Sinne ldies A1I'1t. I des Ver
ISlich'l!<l'u<IllglSwtiedera.uf.ba'Ugesewes,' BGBl. 
Nr. 185/1955, aJs V:ei111ust ,aUISIgemesen wur~ 
iden, wenn sich d~ese An~prüch'e gegen t'sme
chostowakÜ:s.che ,PerS01len r:ich~en" ,deren Ver
mögenswerte: einer Maßnahme (§, I} unter
zogen worden sind;: 

4. VierunÖigensW'ert-e', -soweit ,für-' deren Vierlu!St 
>hereins ,nach den Gesetzet'li an-<h:1"et" Sltaaten 
leine ,1.eirstlung erbracht w.urtd'e oder ein An
spruch g"uf eine solche,Le~snu'!llg besteht. j 

§ 5. (1) Entschädigung ist österrcichlsch'en 
P,ersonen :vu iLeisten, ~n',.deren Vermögen der Ver
lust eingetreten Ji&lr ~Geschäi1i~e), wenln 5,ie 
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1"669 der Be~l~gen 

LaIs phyrsdschePersonen 'am 27 .. .ApciJ 1945 
,und am 1'9. Dezember T974ös~erreichtsche 
Stala'ttSbürrger WQ['en oder 

2. -als' juristische Personen an den in Z. 1 
~eruanllJtren Tlagten ,den Sitz im Gebiet der 
Rep!Ulbilik tJmerreich ,gehabt haben. 

(2) Ha.t VOll' dem ·T.ajg <1~ Vermögemverrlustes 
(§3) eiHle RechtsnachfOlge von Todes Wlelgenstatt
gefunden, so ist der VerrlrulStt ooanmsehen, ak 
wät1e er bereitlS im VetmÖigendes RechtlSn;achfol
gerseingetroten. 

§ 6. ]stein GeschäldigJtelr, IcLeram 27. April'1945 
die österrJelichi~che Sraa1lsbür,gerschift 'besessen 'hat, 
vor .dem 19. Dezember 1974 ve1i$totben, SQ ist 
diJe Entrschärli~ng Recht'Snadlfo~gern von Todes 
we~n 'eIllvSprechMd ihren·Quotenin·der Rem:t.s
nachfo.lge ZiU lei\S>ten, wenn sie am 19. Dezem
bel' 1974 österreichi,sche'Stiaa;Mbücgrerwaren .oder 
als juristische Personen an diesem Tag ,ihren Sitz 
im Gebiet der Repubtik österreich gehabt haiben. 

§ 7. Ist der 'Geschadigte eine juristische PersOn, 
die am 27; Alpriil 1945 lilwen Siltz ~mGebie't der 
R'epub:lrik Östeneich gehabthan:,so rstimFaille 
der Beendigung ihrer Abwicklung vor dem 
19. Dezember 1974 die Enschädigung an die 
nach der aufgelösten juristischen Person Berech
tigten entspreChend. ihren Quoten aus der Ab
wicklung zu gewä'hren, wenn sie als physische 
Personen am 19. Dezenibel' 1'974österreiChische 
Staatsbürger waren oder als juristische Personen 
an diesem Tag ihren Sitz im Gebiet der Republik 
österreich gehabt haben. 

§ 8. 1st der Ve!I'\lrust in einlern Vermögen ent
sta:nden, das lirn EigeIlitl\lJm mehl'lererPeI'!SOnen 
oder einer Pfersonenverei.nii@UDfg naCh 'bürger
lichem Recht oder einer Personengesellsehaftdes 
Handelsrechts stand, :so .ist ,die Entschädigung je
dem M.iteriJgentümer oder . jedem "GeseLlschafter 
erut'sprechend seinem Anteil ·am . Vermögen nm 
Zeiltpunrot des VredlulStetS ~u .J,ei~<en, isofern nicht 
andere v.ertT'a:gt1iche Ve'rdnbatI1U·ng;en zwischen,.Jen 

. Eigentümern bestlanIden hahen. 

.§9~ Der Anspruch ·auf Bntrsdiädigun,ggd:!t-am 
19. Dezember 1974 ailJs enrtstJa,nlden. 

ABSCHNITT II 

Ermittllingder Entschädigung 

A. A li.ge m ,e ii oe E ,es tri m m u nge n 

§ 10. (1) Vermögenswerte (Wirtsch,aftsgüter), 
für deren VerlUist Bntschädilgung zu ~eisten ~st, 
sindetiner rirn foiLgenidenainglefüh1itren Vermögens
arrt zUZlui01'idhen~ 

1. Land-und forstwirtschafdiches Vermögen; 
2. Gnunldvetmögenj 
3. BetriieiooV1errmö~en; 
4."soootliges Ve1'imö~n. 

(2) Die Zuo,nd'nung Ider Wit1tschaftsgüt.er 'zu 
deneinzdnen Ve.rmögensarten 'hiat rin sinnge-

mäßet Anwrendnmg der Bestimmungen des Be
wertun~~ese~es 1955, BGBl. NI'. 148, zu er-. 
fiOJgen. 

'(3) Die Zusammenfassung einzelner Wirtschafts
gülterzu ""irtschJiftLiChm Einheiten list IOOch '. § 2 
des ,im Abs. 2geruannoon Gesetzes vorzunehmen. 

:§ 11. (1) Bei der Ermirttllungder Ent'Schädigllmg 
ist von den für je!de Vrermögetrsa'r;t maßgehl~Chen 
Bemesswngsgron;ddagenau5Z1U1gehen. 

(2) .B,ei. W~I'It5Chafitsgü~ern :wnd wirtschaf:cl,ichen 
Bi11lheitien,i&t ,die .Enotschädi;gung Mn ,gtulzenzu 
ermitt'e1n;dies giiJ1tanIch in Fäb1en, auf die die 
Bestimmungen des§ .8 zutreffen. 

(3:) 'Die BemessU'l1iglS'grundllJagen slrud [/0 Rech
nungS'einheiten {RE) .Q,uszud1'ü~eJn;die Umrech
nung der Währungen hat .gemäß Anlage :1 zu 
erfo\gen .. Bmchteile, die sich bei .der Umrechnun,t 
.in RE er:geben, sind .auf volle RE ,aufzurunden. 

(4) Der A.fi!illJ~ f,ürein rewze1nes W~1'Itsch:afts
gut oder fÜT -eine wti:ntsch;afdiche Einheit darf 
;100,000 RE nicht überschreiten. 

§ 12. Sind vorEilI1itr~trt des Vetlll\lS~elS, hesonders 
durch Kruelgl5le>inwi,rkJUing, J?JünoorUiIl!g oidJer durch 
sonrstige ,diam~:t 1m ZuSialIIlilllJenharug steherudeEr
eignisse, Schäden entstanden, so sind diese ihrem 
Ausmaß entspre.chend,durcheinen Abschlag zu 
berückSlichtJigen. Ein Sch'alden von mehr .als 75 vom 
Hundet1t ~9t .einKml'TiOItailsCbraden gileich7Juhalrren. 

§ 13. '(1)Fült' die BrmiDÖlJung der Höhe der 
. Entschä,dig:ung rin SchJiJlll,ing siJnd idi<e füll' sämtliChe 
Vermögensve.til:u'SV6 einers 'Geoschädig,ten festgestell

I tJen RE ,in Schi[~~ng umzurechnen. Die 'einem 
GeschäldÜigltien glcblÜhrende Entschädi1gung ist mit 
24Q.0.00 SchliJ!l~ng bflgl'Ieil1Z.t. 

(2) D1e RE '5J~11ld W1i,e' folgt in Schilling umzu
rechl1len: 

bis ·e:inscMießJlich5 .000 RE 
~RE'S8'-

von 5.001 RE bi5 einschiEiJeßLich 10.000 RE 
jeREST-

",on 10.001 RE DES rei,nschil~eßIich 1.5.000 "RE 
~e1lE Sl,

vo.n 15 .. 001 RE bis einschLießLich 20;000 RE 
jellE:5 5'-

von 20,001 RE ;bis·:e~nschl1ieß1ich 25,000 RE 
jeRES4'-

,"on 25,001 RE his ;einschLießLich :30.!il.OO iRE 
JeRES3'

von 30.001 RE bis ,ein~(htießLich35.000RE 
jeRES2'-

'Von 351001 RE hils ·ein:scbl.reßI'ich 100.00'0 RE 
je.RES tr-. 

(3) Die El1loschälcLi@uifig .ist für jedJen Rechts
nachfOllger ;enrtiSlprechend '9eiiftem l\n~an '<ier 
EntJSchäldJiguifig 2)U erm~teln, .,rue ·dem Geschädig-
ten.gebiih<t1t hä1:1Je. . 
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4 1669 der Beilagen 

B. Be S I() n der e B 'e s ti im m u n gen fläche von' 100 m2 und eine Grundfläche von 

La;nld~ ,U'n:d forStwirtschaft:Iiches Vermögen 700 m2
, bei Mietwohn-, Geschäfts- und gemischt 

genutzten Grundstücken eine' Nutzfläche von 
§ 14. Die Bemessungsg,rundbge für dti'e Er- 200 m 2 und' eine Grundfläche von 900 m2 zu

,ffi<1ooln.mg der RE bei 'la'l1Jd- und forstwiruchaft- grunde gelegt. 
lichem Viermö,gen richtet 9ich ,l1Jachdem Hächen- (2) übersteigt die tatsächliche Nutzfläche eines 
wel1t un:d ,den ZU-fUllid, Albschlä~en. bebauten Grundstückes die im Abs. J genannten 

§ 15. {1) Der Flächenwert beträgt 1500 RE je Ausmaße, so erhöht sich der Richtwert um 40 RE 
Hek,tla,r. je Quadratmeter, höchstens jedoch um 25 vom 

(2) Für Gebäude eines land- und forstwirt- Hundert des Richtwertes. 
schaftlichen Betriebes, die auch für Wohnzwecke (3) übersteigt die tatsächliche Grundfläche eines 
verwendet wurden, ist ein Zuschlag zu gewähren. bebauten Grundstückes die im Abs. 1 genanriten 
Dies'er benrä!gt 20 vom Hunde'rt des FJächen- Ausmaße, so ist der Ansatz für den abweichen
wertes, mindestens 5000 RE, höchstens jedoch den Teil' der Grundfläche nach den Richtwerten 
10.000 RE. Für jede wirtschaftliche Einheit ist für Bauparzellen vorzunehmen. 

dieser Zuschlag nur einmal zu gewähren. § 20. Kann das Ausmaß der behaupteten Nutz-
(3) Für je/den Zru einer w'Ll'bschJaf'otichen Ein-' oder Grundfläche eines bebauten Grundstiickes 

heit gehöl'!ellidlen 'lanld- und forstwlir,tlsch:lif.tilichen weder bewiesen noch gla~bhaft gemacht werden, 
Nebenbetrieb wird ein Ergänzungszuschlag in so ist ein Zuschlag gemäß §19 Abs. 2 oder 3 
Höhe VI()<ll 10 vom HUil1ldJel't des FllächenWJentes, nicht zu gewähren. 

minJde&tlens jedoch 2000 RE g;ewähllt. § 21. Liegt bei einem bebauten Grundstück 
(4) WUlnde nach § 10 des UVEG, BGBl ,Totalschaden im Sinne des § 12 vor, so sind die 

Nr. 177/1962, Etrl!oschrudigu<lllg :~elei<StIeJt, 00 ist ein Richtwerte für Bauparzellen Bemessungsgrund
AbschLag in Höhe voh 15 vom I-Lu.n:dert des lage. 
F,lächenwcl1t'es vorzunehmen. 

Grun'dvel11mö'gen 

, § 16. Die BemesSlungsgrlUnldJLagle für dw E,rmitlt
'tun<gaer RE für GrurildViermögen richt,et s.ich 
Iliachder Zruolldnuil1l&, de'S Gl"U'nlds1Jückes ~u einer 
Grundstücksgruppe, aer örtlichen Lage und den 
ZUischlä~en. Vion Iden in der AniLa;ge 2 zu di'esem 
BU'nidesg'e9etz eJIlithailtJenen AnsätZien (Richtwenten) 
ist aJU'SlZ'lligehen. , 

§ 17. (1) ,Behaiurtte GruniOOtücke s.in:d lunter sinn
~emäß'er Aruwenldung der :B,estiffiffilUngen des Be
w,efitlUngsgesebZles 1955 'ein'ZUI1Je!iJ1en 'i'n 

1. Bin~:liffi~llrenhäiUlser 'ul1id Eiglenh~ime, 

2. MrfltlW1ohn-, Geschäfts- un:d gemischt ge-
nu~e Grunldstücke, . 

3. sOnslwge bebalu<te Gl"undstücke. 

(2) Bei unbebauten Grundstücken sind zu 
unterscheiden 

l.Bauparzellen, die iin Grundbuch ausdrück
lich als solche bezeichnet sind, 

2. sonstige unbebaute Grundstücke. 

S 18. (1) Die örtliche Lage eines Grundstückes 
wird durch' die Einstufung in die Ortsklassen I 
bis III herücksich~igt. 

(2) Zur Ortsklasse I gehört das Gebiet der 
Stadt Prag, zur Ortsklasse'II gehören die Gebiete 
der Städte Brünn, Preßburg, Mährisch-Ostrau 
und Pilsen und zur Ortsklasse IU alle übrigen 
Gebiete. 

§ 19. (1) Den Richtwerten für die im § 17 
Abs. 1 Z, 1 und'Z genannten Grundstücke ist bei 
Einfamilienhäusern und Eigenheimen eine Nutz-

. Betriebsvermögen 

§ 22. (1) Die Bemessungsgrundlage für die Er
mittlung der RE für Betriebsvermögen von 
Unternehmen mit demSirz oder Standort im 
Gebiet der Tschechoslowakei richtet sich nach. den 
für 

1. freiberuflich tätige Unternehmer oder 

2. nichtbuchführende Handels- und Gewerbe
treibende 

festgesetzten Richtwerten und den Zu- und Ab
schlägen. 

(2) Wer nach Abs. 1 Z. 1 als freiberuflich tätiger 
Unternehmer gilt, richtet sich nach § 22 EStG 
1972, BGBI. Nr. 493. 

(3) Für Unternehmer, die den Gewinn aus 
Gewerbebetrieb auf Grund eines Betriebsver
mögensvergleiches ermittelt haben, richtet sich die 
Bemessungsgrundlage nach den Bestimmungen 
der §§ 24 bis 27. 

§ 23. (1) Für die Ermittlung der RE für Be
triebsvermögen ist bei freiberuflich tätigen Unter
nehmern von einem Richtwert von 2000 RE, 
bei einem nichtbuchführenden Handels- und Ge
werbetreibenden von elllem Richtwert von 
3000 RE auszugehen. 

(2) Wurde nach § 10 UVEG Entschädigung ge
leistet, so ist der Richtwert bei freiberuflich 
tätigen Unternehmern um 8Q vom Hundert, bei 
nichtbuchführenden Handels- und Gewerbetrei
benden um 50 vom Hundert zu kürzen .. 

(3) Der nach' Abs. 1 und 2 ermittelte' Richt
wert erhöht sich bei 

1. Ärzten mit Hausapotheke um 1000 RE; 
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1669 der Beilagen 5 

2. nichtbuchführenden Handels- und Gewerbe
treibenden, ~enn der in RE ausgedrückte 
Wert des, Material- und Warenlagers der 
letzten vor dem 8. Mai 1945 errichteten 
Inventur 50 vom Hundert des nach Abs. 1 
festgesetzte~ Richtwertes übersteigt, um den 
übersteigenden Betrag, höchstens jedoch um 
3000 RcE; 

3. Unternehmen ,gemäß § 22 Abs. 1, zu deren 
Betriebsverrnögen außer Grundvermögen 
auch anderes unbewegliches Vermögen ge
hört, um 20 vom Hundert des in RE aus-

,gedrückten gemeinen Wertes ,dieses Ver
IlllÖigens nach den Pl'Ie:isverhä'1tJn1$sen 1n 
österreich zum 8. Mai 1945. 

(4) Für die Ermittlung der RE von Grundver
mögen, welches zum Bet.l'Iiebsvermögen' eines äm 
§ 22 Abs. 1 genaimten Unternehmers gehört, 
sind die Bestimmungen der §§ 16 bis 21 anzu
wenden. 

§ 24. (1) Für die Ermittlung der RE für Be
triebsvermögen der im § 22 Abs. 3 genannten 
Unternehmen ist von der letzten vor dem 8. Mai 
1945 erstellten Bilanz auszugehen. Bemessungs
grundlage ist die Summe der Buchwerte des An
lagevermögens und des Material- und Warenlagers 
abzüglich von Wertberichtigungen. 

(2) Im Anlagevermögen enthaltene Vermögens
werte gemäß §§ 2 und 4 sind aus ,der Bemessungs
grundlage auszuscheiden. 

(3) Für Aktien und Kuxe, die gemäß dem 
tschechoslowakischen Dekret des Präsidenten der 
Republik vom 20. Oktober 1945, Nr. 95 Slg., 
angemeldet und hinterlegt worden sind, ist an 
Stelle ihres Buchwertes der nach § 30 ermittelte 
Wert anzusetzen. 

§ 25. Bei der Ermittlung der RE für Grund
stücke ist auf Antrag der ,wertberichtigte Buch
wert dieser Grundstücke zu ersetzen 

1. bei bebauten- Grundstücken 
a) für das Flächenausmaß ,durch den in der 

Anlage 2 angeführten Richtwert für Bau
parzellen, 

b) für Gebäude und Gebäudeteile durch 
20 vom Hundert des in RE ausgedrückten 
gemeinen Wertes nach den Preisverhält
nissen in österreich zum 8. Mai 1945; 

2. bei >l\Jnbekwten Grundstücken, wenn, dieSle 
losgelöst vom gewerblichen Betrieb zum 
land- und forstwirtschaftlichen Vermögen ge
hörten, durch den im § 15 genannten 
Flächeilwert, wenn sie zum Grundvermögen 
gehörten, durch den in der Anlage 2 an
gefüh~ten Richtwert für unbebau~e Grund
stücke. 

§ 26. Kann die für die Ermittlung der Bemes
sungsgrundlage erforderliche Bilanz nicht vor
gelegt oder beschafft wenden, so sind 7000 RE als 
Bemessungsgrundlage anzusetzen. 

§ 27. Wurde nach § 10 UVEG Entschädigung 
geleistet, so 'sind die für die Wirtschaftsgüter er
mittelten RE oder die Bemessungsgrundlage ge
mäß § 26 um 25 vom Hundert zu kürzen. 

§ 28. Die Bemessungsgrundlage für die Ermitt
lung der RE für einzelne bewegliche Wirtschafts
güter des A,niktJgev,ermögIMs oder dies Maoorial
und Warenlagers, die zum Betriebsvermögen 
eines Unternehmens mit dem Sitz oder dem 
Standort außerhalb des Gebietes der Tschecho
slowakei gehören, ist 20vpm Hundert des ge
meinen Wertes dieser Wirtschaf~sgüter nach den 
Preisverhältnissen in österreich zum 8. Mai 1945. 
Die Ermittlung der RE für Grundstücke hat U<lch 
den Bestimmungen des § 25 zu erfolgen. 

Sonstiges Vermögen 

§ 29. Zum sonstigen Vermögen gehören nur, 
wenn sie nicht dem land- und forstwirtschaft
lichen Vermögen, dem Grundvermögen oder dem 
Betriebsvermögen zuzurechnen sind, 

1. Aktien und Anteile an Kapitalgesellschaften, 
Kuxe bergrechtlicher Gewerkschaften und 
Anteile an Genossenschaften~ wenn diese 
ihren Sitz im Gebiet der Tschechoslowakei 
gehabt haben; 

2. Ansprüche aus Lieferungen, Leistungen und 
Forderungen aller Art, wenn sich diese gegen 
tschechoslowakische juristische Personen rich
tert, deren Vermögenswerte selbst e,iner Maß
nahme (§ 1) unterzogen worden sind; 

3. Brauereigerechtigkeiten; 

4. Kunstgegenstände und Sammlungen von 
musealem Wert; 

5. Gegenstände des Hausrates, die in der An
lage zum UVEG genannt sind. 

§ 30. Bei der Ermittlung der RE für die 
im § 29 Z. 1 genannten Vermögenswerte ist vom 
Nennwert auszugehen. Die Bemessungsgrundlage 
beträgt 25 vom Hundert ,dieses Wertes. 

§ 31. (1) Bei der Ermittlung der RE für die im 
§ 29 Z. 2 genannten Ansprüche, soweit sie nicht 
unter Abs. 2 fallen, ist vom Nennwert zum 
Zeitpunkt der Maßnahme (§ 1) auszugehen. 

(2) Forderungen auf wiederkehrende Nut
zungen und Leistungen sind mit ihrem Kapital
wert anzusetzen, der nach den §§ 15 und 16 
des Bewertungsgesetzes 1955 zu ermitteln ist. 

(3) Die Bemessungsgrundlage beträgt 10 vom 
Hundert der nach Abs. 1 und 2 ermittelten 
Werte und ist gemäß § 11 Abs. 3 in RE um
zurechnen. 

§ 32. Die Bemessungsgrundlage beträgt bei 
Brauereigerechtigkeiten (§ 29 Z. 3) einheitlich 
1500 RE. 
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§ 33. Die Bemessungsgrundlage für die im 
§ 29 Z. 4 genannten Vermögenswerte beträgt 
10 vom Hundert des gemeinen Wertes nach den 
Preisverhältnissen in Osterreich zum 8. Mai 1945 

,und ist gemäß § 11 Abs. 3 in RE umzurechnen. 

§ 34.-(1) Für die Ermittlung der RE für Gegen
stände des Hausrates ist die Anlage zum UVEG 
sinngemäß anzuwenden, jedoch Z. 7 mit der 
Maßgabe, daß 4 Punkte einer RE entsprechen. 
Bruchteile von RE, die sich bei der Umrechnung 
ergeben, sind auf volle RE aufzurunden. 

(2) Eine Ermittlung für Gegenstände des Haus
rates gemäß Abs. 1 ist vorzunehmen, soweit nicht 
bereits für diese Gegenstände nach §6 UVEG 
eine Entschädigung geleistet worden ist. 

ABSCHNITT III 
Verfahren 

§ 35. Über Ansprüche auf Entschädigung nach 
diesem Bundesgesetz entscheidet die nach dem 
Besatzungsschädengesetz, BGBl. Nr. 126/1958, 
errichtete Bundesentschädigungskommission. Die 
Bestimmungen der §§ 20 bis 26 des ßesatzungs
schädengesetzes sind mit der Maßgabe, daß die 
Anrufung des Verwaltungsgerichtshofes zulässig 
ist, anzuwenden: 

§ 36. (1) Ansprüche auf Entschädigung sind bei 
sonstigem Ausschluß namweislich bis zum 31. De
zember 1979 heider Finanzlandesdirektion für 
Wien, Niederösterreim und Burgenland anzumel
den. Der Pöstlauf wird in die Frist nicht einge
rechnet. 

(2) Die Frist ist auch gewahrt, wenn die An
meldung bei einer anderen Finanzlandesdirektion 
oder beim Bundesministerium für Finanzen frist
gerecht eingebracht wird. 

(3) Anmeldungen, die nicht fristgerecht einge
bracht wurden, sind von der im Abs. 1 genannten 
Finanzlandesdirektion der Bundesentschädigungs
kommission zur Entscheidung vorzulegen. 

§ 37. (1) Die Anmeldung ist an keine bestimmte 
Form gebunden; sie hat den Namen, die Ansdlfift 
und das Geburtsdatum des Entschädigungswer
bers sowie die Bezeichnung der Vermögenswerte 
zu enthalten, für die Entschädigung begehrt wird. 

(2) Die zur Begründung des Anspruchs dienen
den Urkunden sind der Anmeldung in beglaubig
ter Abschrift beizufügen. Nicht in deutscher 
Sprache abgefaßte Schriftstücke sind in beglaubig
ter Übersetzung vorzulegen. 

(3) Bei einer Anmeldung von Aktien und 
Kuxen sind die Effektivstücke dieser Wertpapiere 
abzuliefern. Ist eine Ablieferung nicht möglich, 
so kann das Eigentum an diesen Wertpapieren 
sowie deren Registrierung und. Hinterlegung 
(§ 4 Z. 2) durch geeignete Unterlagen b'ewiesen 
werden. 

(4) Wurden Vermögensverluste bereits vor In

det, so ist dies in der Anmeldung anzuführen. 
Die Vorlage von Urkunden oder Übersetzungen 
gemäß Abs. 2 kann unterbleiben, wenn diese 
schon der früheren Anmeldung beigeschlossen 
waren. 

(5) Ist ein Entschädigungswerber gestorben, 
nachdem er eine Anmeldung gemäß§ 36 einge
bracht hat, so gilt diese auch für Rechtsnach
folger. 

§ 38. Die Anmeldungen sind nachdem' Zeit
punkt ihres Einlangens bei der Finanzlandes
direktion für Wien, Niederösterreich und Burgen
land von dieser zu reihen; dabei sind Anmeldun
gen von Personen des Geburtsjahrganges 1910 
und älter getrennt von den anderen Anmeldun
gen zu reihen und zeitlich bevorzugt zu behan
deln. 

§ 39. (1) Die Finanzlandesdirektion für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland hat die An
meldung zu prüfen und dem Entschädigungs
werber, falls sie dessen Anspruch für begründet 
ansieht, einen Entschädigungsbetrag anzubieten. 

(2) Nimmt der Entschädigungswerber den ihm 
angebotenen Betrag als Abgeltungseiner ihm 
nach diesem Bundesgesetz zustehenden Ansprüche 
innerhalb einer Frist von ,drei Monaten nach 
Zustellung des Anbots schriftlich an, so 'ist durch 
die erfolgte Einigung der Anspruch auf Entschädi
gung vergleichsweise bereinigt. 

§ 40. (1) Wird von der Finanzlandesdirektion 
für Wien, Niederösterreich und Burgenland 

1. ein Entschädigungsbetrag angeboten und 
kommt innerhalb von drei Monaten nach 
Zustellung des Anbots keine schriftliche Eini
gung zustande, so ist die Finanzlandesdirek
tion nicht mehr an ihr Anbot gebunden und 
der Entschädigungswerber kann innerhalb 
einer weiteren Frist von drei Monaten seinen 
Anspruch bei der Bundesentschädigungskom
mission geltend machen; 

2. die Zahlung einer Entschädigung ausdrück
lich abgelehnt, so kann der Entschädigungs-' 
werber innerhalb einer Frist von drei 
Monaten nach Empfang der ablehnenden Er
klärung seinen Anspruch bei der Bundesent
schädigungskommission geltend madlen; 

3. innerhalb eines Jahres nach Ablauf der An
meldefrist weder ein Entschädigungsbetrag 
angeboten noch die Zahlung eines solchen 
ausdrücklich abgelehnt, so kann der Ent
schädigungswerber ihnerhalbeiner weiteren 
Frist von drei Monaten seinen Anspruch 
bei der Bundesentsmädigungskommission 
geltend machen. 

(2) Ansprüche, die nicht innerhalb der im Abs. 1 
Z. 1 und 2 genannten Fristen von drei Monaten 
bei der Bundesentschädigungskommission geltend 
gemamt werden, sind erlosmen. 

krafttreten dieses Bundesgesetzes bei in- und aus- § 41. Die Bundesentschädigungskommission 
ländischen Behörden oder Dienststellen angemel- I kann zur Ergänzung des Sachverhalts der Finanz-
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landes direktion für Wien, Niederösterreich und 
Burgenland auftragen, Ermittlungen durcl1-
zuführen und zu den angemeldeten Ansprüchen 
Stellung zu nehmen. 

§ 42'. (1) Der einem Entschädigungswerher von 
der Finanzlandesdirektion f.ür Wien, Niederöster
reich und Burgenland angebotene oder von der 
Bundesentschädigungskommission zuerkannte 
Entschä;d,iguu,gshetmgist auf volle 10 Sch:iHing. 
aufzurunden. . 

(2) Die Leistungsfrist für Zahlungen beträgt 
vier Wochen. Sie beginnt mit dem Tag der Zu
stellung des. Vergleichs. (§ 39) oder der Ent
scheidung der Bundesentschädigunsskommission 
(§ 35) .an .die FinanzU,andesdirektion für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland. 

ABSCHNITT IV 

Schlußbestimmungen 

§ 43. (1) Werden in Durchführung des Brief
wechsels 1 und 2 zum Vermögensvertrag Ver
mögenswerte ins Eigentum übertragen oder über
geben, für die bereits eine Entschädigung geleistet 
worden ist, so ist die Entschädigung unter Aus
schluß der übertragenen oder übergebenen Ver
mögenswerte von der Finanzlandesdirektion für I 
Wien, Niederösterreich und Burgenland neu zu 
berechnen. Der Unterschiedsbetrag zwischen der I 
geleisteten Entschädigung und dem neu errech
neten Betrag ist der Republik österreich zyrück-
zuzahlen. . 

(2) Ein Rückzahlungsanspruchder Republik 
österreich kann bei sonstigem Verlust des An
spruchs nur innerhalb eines Jahres vor dem 
ordentlichen Gericht geltend gemacht werden. 

Die Frist ist von dem Tage an zu berechnen, an 
dem der Bund imstande war, die den Rückzah
lungsanspruch begründenden Tatsachen oder Be
weismittel bei Gericht vorzubringen. 

§ 44. (1) Entschädigungen, die auf Grund der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gewährt 
werden, sind keine steuerpflichtigen Einnahmen. 

(2) Die durch die Bestimmungen dieses Bun
desgesetzes unmittelbar veranlaßten Schrifte_n 
und Amtshandlungen sind von den Stempel
gebühren und den Bundesverwaltungsabgaben be
freit. 

§ 45. Dieses Bundesgesetz tritt gleichzeitig mit 
dem Vertrag zwischen der Republik österreich 
und der Tschechoslowakischen Sozialistischen 
Republik vom 19. Dezember 1974 zur Regelung 
bestimmter finanzieller und vermögensrechtlicher 
Fragen in Kraft. 

§ 46. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist betraut: 

L hinsichtlich des § 35, soweit sich dieser auf 
den § 21 des B'esatzungsschädengesetzes be
zieht, der Bundesminister für Justiz im Ein
vernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen; 

2. hinsichtlich des § 35, soweit sich dieser auf 
die §§ 24 und 25 des Bes.atzungsschä.den
gesetzes bezieht, sowiedes§ 43 Abs. 2 der 
Bundesminister für Finanzen im Einverneh
men mit dem Bundesminister für Justiz; 

3. hinsichtlich des § 44, soweit sidl dieser auf 
Bundesverwaltungsabgaben bezieht, der Bun
deskanzler; 

4. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für Finanzen. 
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Anlage 1 

UMRECHNUNGSTABELLE 

Land Währung Rechn~ngseinheiten (RE) 

Belgien .................. , ................ . 100 belgische Francs . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Bulgarien ............ , ..... , .............. . 100 Lewa ................. , .... '" 3 
Dänemark ... · ............................. . 100 dänische Kronen ............... 52 
Deutschland .............................. . 100 Reichsmark ................... 100 
Finnland .................................. . 100 Finnmark. .. . ..... .. . .... . . .. . 7 

Frankreich ............................... . 100 französische Francs. . . . . . . . . . . . . 10 

Großbritannien ........................... . 1 englisches Pfund ................ 10 

Holland ................................. . 100 Gulden ....................... 133 

Italien .................................... 100 Lire ................... '. . . . . . . 10 

Jugoslawien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100 Dinar .............. ;......... 5 
Kroatien .................................. 100 Kuna ........................ 4 
Norwegen .................. , .. . . .. . .. . .. .. 100 norwegische Kronen .. ,. . .. .. . . . 57 

Polen ...................................... 100 Zloty ........................ SO 

Portugal ..................... , .... !........ 100 Escudos ...................... 10 

Rumänien .................................. 100 Lei .......................... 2 
Schweden ................................ :. 100 schwedische Kronen ............ 60 

Schweiz ............................ ~ ..... , 100 Franken ....................... 58 
Slowakei .................................. 100 slowakische Kronen ............ 10 

Spanien ............................ '. . . . . .. 100 Peseten ...................... 24 

Tschechoslowakei ........................... 100 tschechische oder 
tschechoslowakische Kronen. . . . . . 10 

100 tschechoslowakische Kronen 
(neuer Währung) ab 1. Juni 1953 so 

Türkei ................... ~ ............... . 1 türkisches Pfund ............. . 2 

Ungarn .................................. . 100 Pengö .•...................... 26 

USA ..................................... . 1 US-Dollar .... : .............. . 2'5 

Anlage 2 

RICHTWERTE FÜR GRUNDVERMöGEN 

Richtwerte in RE 
OrtSklasse 

I II 1II 
Einfamilienhäuser und Eigenheime 

(§ 17 Abs. l,Z. 1) ...................... .. 10.000 7.500 5.000 

Mietwohn-, Geschäfts- und gemischt 
genutzte Grundstücke (§ 17 Abs. 1 Z. 2) .... 20.000 15.000 10.000 

Sonstige bebaute Grundstücke 
(§ 17 Abs. 1 Z. 3) ..................... . 4.000 3.500 2.500 

Bauparzelle je Quadratmeter' 
(§ 17 Abs. 2 Z. 1) ..................... . 4 3 2 

Sonsuige unbebaute GruIlldstücke 
je Quadratmeter (§ 17 Abs. 2 Z. 2) ....... . 1'5 1 0'5 
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